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FA FB – öffentliche SITZUNGSUNTERLAGE 

Sitzung: 45. FA FB / 03.11.2025 / 11:00 – 12:00 Uhr 

TOP: 04 – Ausweis ertragsteuerlicher Nebenleistungen in der GuV nach IFRS 18 

Thema: Entwurf einer DRSC Interpretation 5 (IFRS) 

Unterlage: 45_04_FA-FB_steuerlicheNL_CN 

  

1 Sitzungsunterlagen für diesen TOP 

1 Für diesen Tagesordnungspunkt (TOP) der Sitzung liegen folgende Unterlagen vor: 

Nummer Titel Gegenstand 

45_04 45_04_FA-FB_steuerlicheNL_CN Cover Note 

45_04a 45_04a_FA-FB_steuerlicheNL_Entwurf Entwurf einer DRSC-Interpretation 5 (IFRS) 
– nicht-öffentliche Unterlage 

Stand der Informationen: 27.10.2025. 

2 Ziel der Sitzung 

2 Dem FA FB wird der Entwurf einer DRSC Interpretation 5 (IFRS) Bilanzierung von ertragsteuer-

lichen Nebenleistungen nach IFRS vorgelegt (vgl. Unterlage 45_04a).  

3 Ziel der Sitzung ist die Verabschiedung des Entwurfs. 

3 Stand des Projekts 

4 Der FA FB hat in seiner 44. Sitzung im Oktober 2025 einen Entwurf zur Überarbeitung der beste-

henden DRSC Interpretation 4 (IFRS) Bilanzierung von ertragsteuerlichen Nebenleistungen nach 

IFRS erörtert.  

5 Der Entwurf wurde im Nachgang zur 44. Sitzung entsprechend den Anmerkungen des FA FB 

überarbeitet und dem Fachausschuss zur Vor-Abstimmung im Umlaufverfahren vorgelegt.  

4 Fragen an den FA FB 

• Hat der FA FB Anmerkungen zum überarbeiteten Entwurf? 

• Stimmt der FA FB der Veröffentlichung des Entwurfs in der vorgelegten Fassung zu? 


